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Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapeuten (KJPsychTh-APrV)

Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis

KJPsychTh-APrV

Ausfertigungsdatum: 18.12.1998

Vollzitat:

"Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten vom
18. Dezember 1998 (BGBl. I S. 3761), die zuletzt durch Artikel 8 des Gesetzes vom 18. April
2016 (BGBl. I S. 886) geändert worden ist"

Stand: Zuletzt geändert durch Art. 8 G v. 18.4.2016 I 886

Näheres zur Standangabe finden Sie im Menü unter Hinweise

Fußnote

(+++ Textnachweis ab:  1. 1.1999 +++)

 

Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis

Eingangsformel 

Auf Grund des § 8 des Psychotherapeutengesetzes vom 16. Juni 1998 (BGBl. I S. 1311) verordnet
das Bundesministerium für Gesundheit:

Erster Abschnitt
Ausbildung

Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis

§ 1 Ziel und Gliederung

(1) Die Ausbildung der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten erfolgt auf der Grundlage von
Ausbildungsplänen und erstreckt sich auf die Vermittlung von eingehenden Grundkenntnissen in
wissenschaftlich anerkannten psychotherapeutischen Verfahren sowie auf eine vertiefte Ausbildung in
einem dieser Verfahren. Sie ist auf der Grundlage des wissenschaftlichen Erkenntnisstandes
praxisnah und patientenbezogen durchzuführen.
(2) Die Ausbildung hat den Ausbildungsteilnehmern insbesondere die Kenntnisse, Fähigkeiten und
Fertigkeiten zu vermitteln, die erforderlich sind, um

in Diagnostik, Therapie und Rehabilitation von Störungen mit Krankheitswert, bei denen
Psychotherapie im Kindes- und Jugendalter indiziert ist, und

bei der Therapie psychischer Ursachen, Begleiterscheinungen und Folgen von körperlichen
Erkrankungen unter Berücksichtigung der ärztlich erhobenen Befunde zum körperlichen
Status und der sozialen Lage des Kindes oder Jugendlichen

auf den wissenschaftlichen, geistigen und ethischen Grundlagen der Psychotherapie
eigenverantwortlich und selbständig handeln zu können (Ausbildungsziel).
(3) Die Ausbildung umfaßt mindestens 4.200 Stunden und besteht aus einer praktischen Tätigkeit (§
2), einer theoretischen Ausbildung (§ 3), einer praktischen Ausbildung mit Krankenbehandlungen
unter Supervision (§ 4) sowie einer Selbsterfahrung, die die Ausbildungsteilnehmer zur Reflexion
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eigenen therapeutischen Handelns befähigt (§ 5). Sie schließt mit Bestehen der staatlichen Prüfung
ab.
(4) Die regelmäßige und erfolgreiche Teilnahme an den Ausbildungsveranstaltungen nach Absatz 3 ist
durch eine Bescheinigung nach dem Muster der Anlage 2 nachzuweisen.
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis

§ 2 Praktische Tätigkeit

(1) Die praktische Tätigkeit nach § 1 Abs. 3 Satz 1 dient dem Erwerb praktischer Erfahrungen in der
Behandlung von Störungen mit Krankheitswert im Sinne des § 1 Abs. 3 Satz 1 des
Psychotherapeutengesetzes sowie von Kenntnissen anderer Störungen, bei denen Psychotherapie
nicht indiziert ist. Sie steht unter fachkundiger Anleitung und Aufsicht.
(2) Die praktische Tätigkeit umfaßt mindestens 1.800 Stunden und ist in Abschnitten von jeweils
mindestens drei Monaten abzuleisten. Hiervon sind

mindestens 1.200 Stunden an einer kinder- und jugendpsychiatrischen klinischen
Einrichtung, die im Sinne des ärztlichen Weiterbildungsrechts zur Weiterbildung für Kinder-
und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie zugelassen ist oder die von der nach § 10 Abs. 4
Psychotherapeutengesetz zuständigen Behörde als gleichwertige Einrichtung zugelassen
wird, und

mindestens 600 Stunden an einer von einem Sozialversicherungsträger anerkannten
Einrichtung, die der psychotherapeutischen oder psychosomatischen Versorgung von
Kindern und Jugendlichen dient, in der Praxis eines Arztes mit einer ärztlichen Weiterbildung
in der Kinder- und Jugendpsychotherapie oder eines Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapeuten

zu erbringen. Soweit die praktische Tätigkeit an einer klinischen Einrichtung nach Nummer 1 nicht
sichergestellt ist, kann sie für die Dauer von höchstens 600 Stunden an einer kinder- und
jugendpsychiatrischen ambulanten Einrichtung mit entsprechender Zulassung abgeleistet werden. Die
praktische Tätigkeit nach Nummer 2 kann auch in der Praxis eines Psychologischen
Psychotherapeuten abgeleistet werden, wenn dieser überwiegend Kinder und Jugendliche behandelt.
(3) Während der praktischen Tätigkeit in der kinder- und jugendpsychiatrischen klinischen oder
ambulanten Einrichtung ist der Ausbildungsteilnehmer jeweils über einen längeren Zeitraum an der
Diagnostik und der Behandlung von mindestens 30 Kindern und Jugendlichen unter Einbeziehung der
bedeutsamen Beziehungspersonen (Patienten) zu beteiligen. Der Ausbildungsteilnehmer hat dabei
Kenntnisse und Erfahrungen über die akute, abklingende und chronifizierte Symptomatik
unterschiedlicher psychiatrischer Erkrankungen zu erwerben sowie die Patientenbehandlungen
fallbezogen und unter Angabe von Umfang und Dauer zu dokumentieren.
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis

§ 3 Theoretische Ausbildung

(1) Die theoretische Ausbildung nach § 1 Abs. 3 Satz 1 umfaßt mindestens 600 Stunden. Sie erstreckt
sich auf die zu vermittelnden Grundkenntnisse für die psychotherapeutische Tätigkeit und im Rahmen
der vertieften Ausbildung auf Spezialkenntnisse in einem wissenschaftlich anerkannten
psychotherapeutischen Verfahren (Anlage 1). Sie findet in Form von Vorlesungen, Seminaren und
praktischen Übungen statt. Die Vorlesungen dürfen ein Drittel der Stundenzahl der theoretischen
Ausbildung nicht überschreiten.
(2) In den Seminaren nach Absatz 1 Satz 2 sind die in den Vorlesungen und praktischen Übungen
vermittelten Ausbildungsinhalte der Anlage 1 mit den Ausbildungsteilnehmern vertiefend und
anwendungsbezogen zu erörtern. Dabei sind insbesondere psychologische, psychopathologische und
medizinische Zusammenhänge herauszuarbeiten. Während der Seminare hat ferner die Vorstellung
der praktischen psychotherapeutischen Arbeit mit Patienten zu erfolgen. Die Zahl der
Ausbildungsteilnehmer an einem Seminar soll 15 nicht überschreiten.
(3) Die praktischen Übungen nach Absatz 1 Satz 2 umfassen Falldarstellungen und
Behandlungstechniken der praktischen psychotherapeutischen Arbeit mit Patienten. Dabei sind die
rechtlich geschützten Belange des Patienten zu berücksichtigen. Praktische Übungen sind, soweit der
Lehrstoff dies erfordert, in kleinen Gruppen durchzuführen.
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis

§ 4 Praktische Ausbildung

(1) Die praktische Ausbildung nach § 1 Abs. 3 Satz 1 ist Teil der vertieften Ausbildung in einem
wissenschaftlich anerkannten psychotherapeutischen Verfahren und dient dem Erwerb sowie der
Vertiefung von Kenntnissen und praktischen Kompetenzen bei der Behandlung von Patienten mit
Störungen mit Krankheitswert nach § 1 Abs. 3 Satz 1 des Psychotherapeutengesetzes. Sie umfaßt
mindestens 600 Behandlungsstunden unter Supervision mit mindestens sechs
Patientenbehandlungen sowie mindestens 150 Supervisionsstunden, von denen mindestens 50
Stunden als Einzelsupervision durchzuführen sind.
(2) Die in Absatz 1 Satz 2 genannten Supervisionsstunden sind bei mindestens drei Supervisoren
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abzuleisten und auf die Behandlungsstunden regelmäßig zu verteilen. Die Supervision erfolgt durch
Supervisoren, die von der Hochschule oder anderen Einrichtung nach § 6 Abs. 1 des
Psychotherapeutengesetzes (Ausbildungsstätte) anerkannt sind. Bei Gruppensupervision soll die
Gruppe aus vier Teilnehmern bestehen.
(3) Voraussetzungen für die Anerkennung als Supervisor nach Absatz 2 Satz 2 sind:

eine mindestens fünfjährige psychotherapeutische Tätigkeit in der Krankenbehandlung nach
der Approbation zum Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten oder nach Abschluß einer
ärztlichen Weiterbildung in der Kinder- und Jugendpsychotherapie, schwerpunktmäßig auf
dem Gebiet des wissenschaftlich anerkannten Verfahrens, das Gegenstand der praktischen
Ausbildung ist,

eine mindestens dreijährige Lehrtätigkeit an einer Ausbildungsstätte und

die persönliche Eignung.

Ein Psychologischer Psychotherapeut kann als Supervisor anerkannt werden, wenn er die
Voraussetzung der Nummer 1 durch eine überwiegende Tätigkeit in der Krankenbehandlung mit
Kindern und Jugendlichen erfüllt. Die Nummern 2 und 3 gelten entsprechend. Die Anerkennung als
Supervisor ist von der Ausbildungsstätte regelmäßig zu überprüfen.
(4) Während eines Übergangszeitraums von sechs Jahren nach Inkrafttreten der Verordnung können
Personen mit einer Approbation als Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut oder einer Approbation
als Psychologischer Psychotherapeut, die vor Inkrafttreten des Psychotherapeutengesetzes
mindestens fünf Jahre psychotherapeutisch im Sinne des Absatzes 3 Satz 1 Nr. 1 oder Satz 2 tätig
waren, bei Nachweis dieser Tätigkeit als Supervisoren nach Absatz 3 anerkannt werden, wenn sie
zugleich die Voraussetzungen des Absatzes 3 Satz 1 Nr. 2 und 3 erfüllen. Absatz 3 Satz 4 gilt
entsprechend.
(5) Die Zuweisung von Behandlungsfällen hat zu gewährleisten, daß die Ausbildungsteilnehmer über
das Spektrum von Störungen mit Krankheitswert, bei denen Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie
indiziert ist, eingehende Kenntnisse und Erfahrungen erwerben. Dabei sind die verschiedenen Stufen
des Kindes- und Jugendalters zu berücksichtigen.
(6) Während der praktischen Ausbildung hat der Ausbildungsteilnehmer mindestens sechs
anonymisierte schriftliche Falldarstellungen über eigene Patientenbehandlungen, die unter
Supervision stattgefunden haben, zu erstellen. Die Falldarstellungen haben die wissenschaftlichen
Erkenntnisse zu berücksichtigen, die Diagnostik, Indikationsstellung und eine Evaluation der
Therapieergebnisse mit einzuschließen, ein ätiologisch orientiertes Krankheitsverständnis
nachzuweisen sowie den Behandlungsverlauf und die Behandlungstechnik in Verbindung mit der
Theorie darzustellen. Sie sind von der Ausbildungsstätte zu beurteilen.
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis

§ 5 Selbsterfahrung

(1) Die Selbsterfahrung nach § 1 Abs. 3 Satz 1 richtet sich nach dem wissenschaftlich anerkannten
psychotherapeutischen Verfahren, das Gegenstand der vertieften Ausbildung ist, und umfaßt
mindestens 120 Stunden. Gegenstand der Selbsterfahrung sind die Reflexion oder Modifikation
persönlicher Voraussetzungen für das therapeutische Erleben und Handeln unter Einbeziehung
biographischer Aspekte sowie bedeutsame Aspekte des Erlebens und Handelns im Zusammenhang
mit einer therapeutischen Beziehung und mit der persönlichen Entwicklung im Ausbildungsverlauf.
(2) Die Selbsterfahrung findet bei von der Ausbildungsstätte anerkannten Selbsterfahrungsleitern, die
als Supervisoren nach § 4 Abs. 3 oder 4 dieser Verordnung oder nach § 4 Abs. 3 oder 4 der
Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Psychologische Psychotherapeuten anerkannt sind, statt,
zu denen der Ausbildungsteilnehmer keine verwandtschaftlichen Beziehungen hat und nicht in
wirtschaftlichen oder dienstlichen Abhängigkeiten steht. § 4 Abs. 3 Satz 4 gilt entsprechend.
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis

§ 6 Unterbrechung der Ausbildung, Anrechnung anderer Ausbildungen

(1) Auf die Dauer der Ausbildung werden angerechnet

eine ausbildungsfreie Zeit von bis zu sechs Wochen jährlich und

Unterbrechungen durch Krankheit oder aus anderen, vom Ausbildungsteilnehmer nicht zu
vertretenden Gründen, bei Ausbildungsteilnehmerinnen auch Unterbrechungen durch
Schwangerschaft, bis zu höchstens vier Wochen je Ausbildungsjahr.

Die zuständige Behörde kann auf Antrag auch darüber hinausgehende Fehlzeiten berücksichtigen,
soweit eine besondere Härte vorliegt und das Erreichen des Ausbildungszieles durch die Anrechnung
nicht gefährdet wird.
(2) Wird die Ausbildung zum Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten gemäß § 5 Abs. 3 des
Psychotherapeutengesetzes verkürzt, hat der Antragsteller sich einer weiteren Ausbildung zu
unterziehen, die sich auf die Defizite seiner Ausbildung im Vergleich zu der in den §§ 2 bis 5
geregelten Ausbildung erstreckt, ihm Grundkenntnisse in wissenschaftlich anerkannten
psychotherapeutischen Verfahren sowie eine vertiefte Ausbildung in einem dieser Verfahren vermittelt
und sicherstellt, daß er das Ausbildungsziel nach § 1 Abs. 2 erreicht. Die Dauer und Inhalte der
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weiteren Ausbildung werden von der zuständigen Behörde festgelegt; sie legt ferner die
Gesamtstundenzahl

der praktischen Tätigkeit nach § 2,

der theoretischen Ausbildung nach § 3,

der praktischen Ausbildung nach § 4, ihre Aufteilung in Behandlungs- und
Supervisionsstunden und die Anzahl der Patientenbehandlungen sowie

der Selbsterfahrung nach § 5

fest. Die weitere Ausbildung schließt mit der staatlichen Prüfung nach § 8 ab.

Zweiter Abschnitt
Allgemeine Prüfungsbestimmungen

Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis

§ 7 Zulassung zur Prüfung

(1) Die zuständige Behörde nach § 8 Abs. 2 entscheidet auf Antrag des Prüflings über die Zulassung
zur staatlichen Prüfung und im Benehmen mit der Leitung der Ausbildungsstätte über die Ladungen zu
den Prüfungsterminen. Die Prüfungstermine sollen nicht früher als zwei Monate vor dem Ende der
Ausbildung liegen.
(2) Die Zulassung zur Prüfung wird erteilt, wenn folgende Nachweise vorliegen:

die Geburtsurkunde und alle Urkunden, die eine spätere Namensänderung ausweisen,

der Nachweis über die bestandene Abschlußprüfung im Studiengang Psychologie, die das
Fach Klinische Psychologie einschließt, eine Bescheinigung über eine gleichwertige
Ausbildung nach § 5 Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe b oder c des Psychotherapeutengesetzes, der
Nachweis über die bestandene Abschlußprüfung im Studiengang Pädagogik oder
Sozialpädagogik oder eine Bescheinigung über eine gleichwertige Ausbildung nach § 5 Abs.
2 Nr. 2 Buchstabe c oder d des Psychotherapeutengesetzes,

die Bescheinigung nach § 1 Abs. 4 über die Teilnahme an den Ausbildungsveranstaltungen
und

mindestens zwei Falldarstellungen nach § 4 Abs. 6, die von der Ausbildungsstätte als
Prüfungsfall angenommen wurden.

(3) Die Zulassung zur Prüfung und die Ladungen zu den Prüfungsterminen sollen dem Prüfling
spätestens zwei Wochen vor Prüfungsbeginn schriftlich mitgeteilt werden.
(4) Die besonderen Belange behinderter Prüflinge sind zur Wahrung ihrer Chancengleichheit bei
Durchführung der Prüfungen zu berücksichtigen.
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis

§ 8 Staatliche Prüfung

(1) Die staatliche Prüfung nach § 5 Abs. 1 Satz 2 des Psychotherapeutengesetzes umfaßt einen
schriftlichen und einen mündlichen Teil.
(2) Der Prüfling legt die Prüfung vor der zuständigen Behörde ab. Zuständig ist die Behörde des
Landes, in dem der Prüfling im Zeitpunkt der Antragstellung nach § 7 Abs. 1 an der Ausbildung
teilnimmt.
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis

§ 9 Prüfungskommission

(1) Für den mündlichen Teil der Prüfung nach § 8 bedient sich die zuständige Behörde einer
staatlichen Prüfungskommission. Die Prüfungskommission besteht aus folgenden Mitgliedern, von
denen zwei keine Lehrkräfte der Ausbildungsstätte sein dürfen, an der die Ausbildung durchgeführt
wurde:

einem Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten, der für das psychotherapeutische
Verfahren qualifiziert ist, das Gegenstand der vertieften Ausbildung war, und der nach § 4
Abs. 3 Satz 1 oder Abs. 4 als Supervisor anerkannt ist, als Vorsitzendem,

mindestens zwei weiteren Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten mit der in Nummer 1
genannten Qualifikation, von denen mindestens einer zusätzlich über die
Supervisorenanerkennung nach § 4 Abs. 3 Satz 1 oder Abs. 4 verfügen muß, und

einem Arzt mit einer ärztlichen Weiterbildung in der Psychiatrie und Psychotherapie, in der
Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie oder in der Psychotherapeutischen
Medizin, der an einer Ausbildungsstätte lehrt.

Soweit Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten nicht zur Verfügung stehen, kann ein
Psychologischer Psychotherapeut als Mitglied der Prüfungskommission nach Nummer 1 oder 2
benannt werden, wenn er die dort genannten Voraussetzungen erfüllt. Der Selbsterfahrungsleiter des
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Prüflings darf der Prüfungskommission nicht angehören.
(2) Jedes Mitglied der Prüfungskommission hat einen oder mehrere Stellvertreter. Die Mitglieder der
Prüfungskommission und ihre Stellvertreter werden von der zuständigen Behörde bestellt.
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis

§ 10 Niederschrift

Über den mündlichen Teil der Prüfung nach § 8 ist eine Niederschrift zu fertigen, aus der Gegenstand,
Ablauf und Ergebnisse der Prüfung sowie etwa vorkommende Unregelmäßigkeiten hervorgehen. Sie
ist von allen Mitgliedern der Prüfungskommission zu unterzeichnen. Lautet die Note "mangelhaft" oder
"ungenügend", so sind die Gründe anzugeben und in die Niederschrift aufzunehmen.
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis

§ 11 Benotung

Die Leistungen der mündlichen Prüfung werden wie folgt benotet: 
"sehr gut" (1), wenn die Leistung hervorragend ist, 
"gut" (2), wenn die Leistung erheblich über den durchschnittlichen Anforderungen liegt, 
"befriedigend" (3), wenn die Leistung in jeder Hinsicht durchschnittlichen Anforderungen gerecht wird, 
"ausreichend" (4), wenn die Leistung trotz Mängeln noch den Anforderungen genügt, 
"mangelhaft" (5), wenn die Leistung wegen erheblicher Mängel den Anforderungen nicht mehr genügt,

"ungenügend" (6), wenn die Leistung unbrauchbar ist.
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis

§ 12 Bestehen und Wiederholung der Prüfung

(1) Die Prüfung ist bestanden, wenn jeder der in § 8 Abs. 1 vorgeschriebenen Prüfungsteile bestanden
ist.
(2) Über die bestandene staatliche Prüfung wird ein Zeugnis nach dem Muster der Anlage 3 erteilt.
Über das Nichtbestehen erhält der Prüfling von der zuständigen Behörde eine schriftliche Mitteilung, in
der die Prüfungsnoten anzugeben sind.
(3) Der Prüfling kann den schriftlichen und den mündlichen Teil der Prüfung jeweils zweimal
wiederholen, wenn er die Note "mangelhaft" oder "ungenügend" erhalten hat. Eine weitere
Wiederholung ist auch nach einer erneuten Ausbildung zum Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapeuten nicht zulässig.
(4) Hat der Prüfling den mündlichen Teil der Prüfung oder die gesamte Prüfung zu wiederholen, so
wird er zu den Wiederholungsprüfungen nur geladen, wenn er an einer weiteren praktischen
Ausbildung teilgenommen hat, deren Dauer und Inhalt von der zuständigen Behörde bestimmt
werden. Dem Antrag des Prüflings auf Zulassung zu den Wiederholungsprüfungen ist jeweils ein
Nachweis über die weitere Ausbildung sowie mindestens eine Falldarstellung nach § 4 Abs. 6, die von
der Ausbildungsstätte als Prüfungsfall angenommen wurde, beizufügen. Die Wiederholungsprüfung
soll jeweils spätestens sechs Monate nach der letzten Prüfung abgeschlossen sein.
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis

§ 13 Rücktritt von der Prüfung

(1) Tritt ein Prüfling nach seiner Zulassung von der Prüfung oder einem Prüfungsteil zurück, so hat er
die Gründe für seinen Rücktritt unverzüglich der zuständigen Behörde schriftlich mitzuteilen.
Genehmigt die zuständige Behörde den Rücktritt, so gilt die Prüfung oder der betreffende Teil der
Prüfung als nicht unternommen. Die Genehmigung ist nur zu erteilen, wenn wichtige Gründe
vorliegen. Im Falle einer Krankheit kann die Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung verlangt werden.
(2) Wird die Genehmigung für den Rücktritt nicht erteilt oder unterläßt es der Prüfling, die Gründe für
seinen Rücktritt unverzüglich mitzuteilen, so gilt die Prüfung oder der betreffende Teil der Prüfung als
nicht bestanden. § 12 Abs. 3 gilt entsprechend.
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis

§ 14 Versäumnisfolgen

(1) Versäumt ein Prüfling einen Prüfungstermin, gibt er die Aufsichtsarbeit nicht oder nicht rechtzeitig
ab oder unterbricht er die Prüfung, so gilt der betreffende Teil der Prüfung als nicht bestanden, wenn
nicht ein wichtiger Grund vorliegt; § 12 Abs. 3 gilt entsprechend. Liegt ein wichtiger Grund vor, so gilt
der betreffende Teil der Prüfung als nicht unternommen.
(2) Die Entscheidung darüber, ob ein wichtiger Grund vorliegt, trifft die zuständige Behörde. § 13 Abs.
1 Satz 1 und 4 gilt entsprechend.
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis

§ 15 Ordnungsverstöße und Täuschungsversuche

Die zuständige Behörde kann bei Prüflingen, die die ordnungsgemäße Durchführung der Prüfung in
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2.

3.

erheblichem Maße gestört oder sich eines Täuschungsversuchs schuldig gemacht haben, den
betreffenden Teil der Prüfung für nicht bestanden erklären; § 12 Abs. 3 gilt entsprechend. Eine solche
Entscheidung ist nur bis zum Abschluß der gesamten Prüfung zulässig.

Dritter Abschnitt
Besondere Prüfungsbestimmungen

Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis

§ 16 Schriftlicher Teil der Prüfung

(1) Der schriftliche Teil der Prüfung erstreckt sich auf die in Anlage 1 Teil A aufgeführten
Grundkenntnisse in den wissenschaftlich anerkannten psychotherapeutischen Verfahren; er kann
auch rechnergestützt durchgeführt werden. Der Prüfling hat in einer Aufsichtsarbeit schriftlich gestellte
Fragen zu beantworten oder anzugeben, welche der mit den Aufgaben vorgelegten Antworten er für
zutreffend hält. Die Aufsichtsarbeit dauert 120 Minuten. Die Aufsichtführenden werden von der
zuständigen Behörde bestimmt.
(2) Für den schriftlichen Teil der Prüfung sind bundeseinheitliche Termine abzuhalten. Bei der
Festlegung der Prüfungsaufgaben sollen sich die zuständigen Behörden nach Maßgabe einer
Vereinbarung der Länder einer Einrichtung bedienen, die die Aufgabe hat, Prüfungsaufgaben für
Prüfungen im Rahmen der psychotherapeutischen Ausbildung sowie eine Übersicht von
Gegenständen, auf die sich der schriftliche Teil der Prüfung beziehen kann, herzustellen. Dabei sind
jeweils allen Prüflingen dieselben Prüfungsaufgaben zu stellen. Soweit bei den Prüfungsaufgaben
zutreffende Antworten auszuwählen sind, ist bei der Aufstellung der Prüfungsaufgaben festzulegen,
welche Antworten als zutreffend anerkannt werden.
(3) Die Prüfungsaufgaben sind durch die zuständigen Behörden vor der Feststellung des
Prüfungsergebnisses darauf zu überprüfen, ob sie, gemessen an den Anforderungen des Absatzes 1
Satz 1, fehlerhaft sind. Ergibt diese Überprüfung, dass einzelne Prüfungsaufgaben fehlerhaft sind,
sind diese bei der Feststellung des Prüfungsergebnisses nicht zu berücksichtigen. Die Zahl der
Aufgaben für die Prüfung mindert sich entsprechend. Bei der Bewertung des schriftlichen Teils der
Prüfung nach den Absätzen 4 und 5 ist von der verminderten Zahl der Prüfungsaufgaben
auszugehen. Die Verminderung der Zahl der Prüfungsaufgaben darf sich nicht zum Nachteil eines
Prüflings auswirken.
(4) Der schriftliche Teil der Prüfung ist bestanden, wenn der Prüfling mindestens 60 Prozent der
gestellten Prüfungsaufgaben zutreffend beantwortet hat oder wenn die Zahl der vom Prüfling
zutreffend beantworteten Aufgaben um nicht mehr als 12 Prozent die durchschnittlichen
Prüfungsleistungen der Prüflinge unterschreitet und die Aufsichtsarbeit mindestens mit "ausreichend"
benotet wird.
(5) Die Leistungen im schriftlichen Teil der Prüfung sind wie folgt zu bewerten: Hat der Prüfling die für
das Bestehen der Prüfung nach Absatz 4 erforderliche Mindestzahl zutreffend beantworteter
Prüfungsaufgaben erreicht, so lautet die Note 
"sehr gut", wenn er mindestens 75 Prozent,

"gut", wenn er mindestens 50 Prozent, aber weniger als 75
Prozent,

"befriedigend", wenn er mindestens 25 Prozent, aber weniger als 50
Prozent,

"ausreichend", wenn er keine oder weniger als 25 Prozent

der darüber hinaus gestellten Prüfungsaufgaben zutreffend beantwortet hat.

Die Note lautet

"mangelhaft", wenn der Prüfling mindestens 90 Prozent,

"ungenügend", wenn er weniger als 90 Prozent

der für das Bestehen des schriftlichen Teils der Prüfung erforderlichen Mindestzahl zutreffend
beantworteter Fragen erreicht hat.
(6) Stehen Aufsichtsarbeiten am 14. Werktag nach dem Prüfungstag für die Auswertung nicht zur
Verfügung, so ist die durchschnittliche Prüfungsleistung im Sinne des Absatzes 4 aus den zu diesem
Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Aufsichtsarbeiten zu errechnen. Die so ermittelte durchschnittliche
Prüfungsleistung gilt auch für später auszuwertende Aufsichtsarbeiten.
(7) Das Ergebnis der Prüfung wird durch die zuständige Behörde festgestellt und dem Prüfling
mitgeteilt. Dabei sind anzugeben:

die Prüfungsnote,

die Bestehensgrenze,

die Zahl der gestellten und die Zahl der vom Prüfling zutreffend beantworteten Aufgaben
insgesamt und
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die durchschnittliche Prüfungsleistung aller Prüflinge im gesamten Bundesgebiet.

(8) Die zuständige Behörde teilt den Ausbildungsstätten mit, welche Prüflinge den schriftlichen Teil der
Prüfung bestanden haben.
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis

§ 17 Mündlicher Teil der Prüfung

(1) Der mündliche Teil der Prüfung erstreckt sich unter besonderer Berücksichtigung des
wissenschaftlich anerkannten psychotherapeutischen Verfahrens, das Gegenstand der vertieften
Ausbildung war, auf folgende Inhalte:

Ätiologie, Pathogenese und Aufrechterhaltung von Störungen mit Krankheitswert nach § 1
Abs. 3 Satz 1 des Psychotherapeutengesetzes,

theoretische Grundlagen und klinisch-empirische Befunde zu wissenschaftlich anerkannten
psychotherapeutischen Verfahren bei Kindern und Jugendlichen,

Kriterien der generellen und differentiellen Indikation in den wissenschaftlich anerkannten
psychotherapeutischen Verfahren und Methoden bei Kindern und Jugendlichen einschließlich
der Evaluation von Behandlungsverläufen sowie

Theorie und Praxis der Therapeuten-Patienten-Beziehung.

(2) In der mündlichen Prüfung hat der Prüfling anhand mindestens eines Falles nach § 7 Abs. 2 Nr. 4
nachzuweisen, daß er über das für die Tätigkeit der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten
erforderliche eingehende Wissen und Können verfügt, in der Lage ist, die während der Ausbildung
erworbenen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten in der beruflichen Praxis anzuwenden und zu
eigenständiger wissenschaftlich begründeter Diagnostik und psychotherapeutischer
Krankenbehandlung befähigt ist. Der Prüfling soll insbesondere zeigen, daß er

die Technik der Anamneseerhebung und der psychodiagnostischen Untersuchungsmethoden
bei Kindern und Jugendlichen beherrscht und ihre Resultate zu beurteilen vermag,

in der Lage ist, die Informationen, die zur Stellung der Diagnose erforderlich sind, zu
gewinnen, ihre unterschiedliche Bedeutung und Gewichtung für die Diagnosestellung zu
erkennen und im Rahmen differentialdiagnostischer Überlegungen unter Berücksichtigung
des körperlichen Status und der sozialen Lebensbedingungen des Patienten kritisch zu
verwerten,

in der Lage ist, ätiologische Zusammenhänge vor dem Hintergrund seiner Kenntnisse der
Psychopathologie und seines Störungswissens zu erkennen,

in der Lage ist, die generelle und differentielle Indikation zur Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapie zu stellen und dabei die Grundkenntnisse in denjenigen
Verfahren, die nicht Gegenstand der vertieften Ausbildung waren, zu berücksichtigen,

über vertiefte Kenntnisse und eingehende Fertigkeiten in dem psychotherapeutischen
Verfahren verfügt, das Gegenstand der vertieften Ausbildung war,

in der Lage ist, die Therapeuten-Patienten-Beziehung in ihren zentralen Aspekten zu
handhaben,

in der Lage ist, die erworbenen Grundkenntnisse in Prävention und Rehabilitation fallbezogen
anzuwenden sowie

die allgemeinen, berufsrechtlichen und ethischen Regeln psychotherapeutischen Verhaltens
kennt und anzuwenden weiß.

(3) Der mündliche Teil der Prüfung besteht aus zwei Abschnitten. Der erste Abschnitt wird als
Einzelprüfung durchgeführt und soll 30 Minuten dauern, in denen der Prüfungsfall nach Absatz 2 Satz
1 mit dem Prüfling zu erörtern ist. Der zweite Abschnitt wird als Gruppenprüfung in Gruppen bis zu vier
Prüflingen durchgeführt und soll 120 Minuten dauern. Die Dauer der Prüfung reduziert sich
entsprechend der Anzahl der Prüflinge. Die mündliche Prüfung wird vom Vorsitzenden der
Prüfungskommission geleitet. Die Prüfungskommission ist während der gesamten Dauer der
mündlichen Prüfung zur Anwesenheit verpflichtet. Jedes Mitglied der Prüfungskommission ist
berechtigt, Fragen an den Prüfling zu stellen.
(4) Jeder Abschnitt des mündlichen Teils der Prüfung ist von jedem Mitglied der Prüfungskommission
zu benoten. Aus den Noten der Prüfer bildet der Vorsitzende der Prüfungskommission im Benehmen
mit den Prüfern die Note für den jeweiligen Abschnitt der mündlichen Prüfung sowie aus den Noten
der beiden Abschnitte die Prüfungsnote für den mündlichen Teil der Prüfung. Der mündliche Teil der
Prüfung ist bestanden, wenn jeder Abschnitt mindestens mit "ausreichend" bewertet wird und die
Prüfungsnote mindestens "ausreichend" ist.
(5) Die zuständige Behörde kann zum mündlichen Teil der Prüfung Beobachter entsenden. Der
Vorsitzende der Prüfungskommission kann auf begründeten Antrag die Anwesenheit von Zuhörern
beim mündlichen Teil der Prüfung gestatten. Er hat zu Beginn der Prüfung alle Anwesenden auf die
Schweigepflicht hinzuweisen. Bei Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses ist die Anwesenheit von
Zuhörern nicht gestattet.
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis
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§ 18 Gesamtnote der Prüfung

Für die staatliche Prüfung nach § 8 Abs. 1 wird von der zuständigen Behörde eine Gesamtnote wie
folgt gebildet: Die Note für den schriftlichen Teil der Prüfung wird mit 1, die Note für den mündlichen
Teil der Prüfung mit 2 vervielfacht; die Summe der auf diese Weise gewonnenen Zahl wird durch 3
geteilt. Die Gesamtnote wird bis auf die zweite Stelle hinter dem Komma errechnet. Sie lautet: 
"sehr gut" bei einem Zahlenwert bis 1,5, 
"gut" bei einem Zahlenwert über 1,5 bis 2,5, 
"befriedigend" bei einem Zahlenwert über 2,5 bis 3,5, 
"ausreichend" bei einem Zahlenwert über 3,5 bis 4.

Vierter Abschnitt
Approbationserteilung, Berufserlaubnis, Anpassungsmaßnahmen

Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis

§ 19 Antrag auf Approbation

(1) Die Approbation wird von der zuständigen Behörde auf Antrag erteilt. Dem Antrag sind beizufügen:

ein tabellarischer Lebenslauf,

die Geburtsurkunde und alle Urkunden, die eine spätere Namensänderung ausweisen,

ein Identitätsnachweis,

ein amtliches Führungszeugnis, das nicht früher als einen Monat vor der Vorlage ausgestellt
sein darf,

eine Erklärung darüber, ob gegen den Antragsteller ein gerichtliches Strafverfahren oder ein
staatsanwaltliches Ermittlungsverfahren anhängig ist,

eine ärztliche Bescheinigung, die nicht älter als einen Monat sein darf, aus der hervorgeht,
dass der Antragsteller nicht in gesundheitlicher Hinsicht zur Ausübung des Berufs ungeeignet
ist und

das Zeugnis über die staatliche Prüfung für Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten
nach § 12 Abs. 2 Satz 1.

(2) Soweit diese Nachweise nicht in deutscher Sprache ausgestellt sind, sind sie zusätzlich in amtlich
beglaubigter Übersetzung vorzulegen. Die zuständige Behörde kann die Vorlage weiterer Nachweise,
insbesondere über eine bisherige Tätigkeit, verlangen.
(3) Staatsangehörige eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines anderen
Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum können anstelle des in
Absatz 1 Nr. 4 genannten Zeugnisses eine von der zuständigen Behörde des Herkunftsmitgliedstaats
ausgestellte entsprechende Bescheinigung oder einen von einer solchen Behörde ausgestellten
Strafregisterauszug oder, wenn ein solcher nicht beigebracht werden kann, einen gleichwertigen
Nachweis vorlegen. Hat die für die Erteilung der Approbation nach § 1 Absatz 1 des
Psychotherapeutengesetzes zuständige Behörde berechtigte Zweifel, kann sie von der zuständigen
Behörde eines Mitgliedstaates eine Bestätigung verlangen, aus der sich ergibt, dass dem Antragsteller
die Ausübung des Berufs, der dem des Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten entspricht, nicht
auf Grund eines schwerwiegenden standeswidrigen Verhaltens oder einer Verurteilung wegen
strafbarer Handlungen dauerhaft oder vorübergehend untersagt worden ist. Hat die für die Erteilung
der Approbation zuständige Behörde in den Fällen des Satzes 1 oder 2 von Tatbeständen Kenntnis,
die außerhalb des Geltungsbereichs des Psychotherapeutengesetzes eingetreten sind und im Hinblick
auf die Voraussetzungen des § 2 Abs. 1 Nr. 3 des Psychotherapeutengesetzes von Bedeutung sein
können, hat sie die zuständige Stelle des Herkunftsmitgliedstaats zu unterrichten und sie zu bitten,
diese Tatbestände zu überprüfen und ihr das Ergebnis und die Folgerungen, die sie hinsichtlich der
von ihr ausgestellten Bescheinigungen und Nachweise daraus zieht, mitzuteilen. Die in Satz 1 bis 3
genannten Bescheinigungen und Mitteilungen sind vertraulich zu behandeln. Sie dürfen der
Beurteilung nur zugrunde gelegt werden, wenn bei der Vorlage die Ausstellung nicht mehr als drei
Monate zurückliegt.
(3a) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend für Personen, die eine Erlaubnis zur Berufsausübung
nach § 4 Absatz 2a des Psychotherapeutengesetzes beantragen. Die Erlaubnis wird nach dem Muster
der Anlage 3a ausgestellt.
(4) Staatsangehörige eines anderen Mitgliedstaats der Europäischen Union oder eines anderen
Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, die eine Approbation nach
§ 1 Abs. 1 des Psychotherapeutengesetzes beantragen, können zum Nachweis, dass die
Voraussetzungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 3 dieses Gesetzes vorliegen, einen entsprechenden Nachweis
ihres Herkunftsmitgliedstaats vorlegen. Wird im Herkunftsmitgliedstaat ein solcher Nachweis nicht
verlangt, ist eine von einer zuständigen Behörde dieses Staates ausgestellte Bescheinigung
anzuerkennen, aus der sich ergibt, dass die Voraussetzungen des § 2 Abs. 1 Nr. 3 des
Psychotherapeutengesetzes erfüllt sind. Absatz 3 Satz 4 und 5 gilt entsprechend.
(5) Antragsteller, die über einen Ausbildungsnachweis im Beruf des Kinder- und
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Jugendlichenpsychotherapeuten verfügen, der in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen
Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum
erworben worden ist, führen nach der Anerkennung ihrer Berufsqualifikation die Berufsbezeichnung
„Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin“ oder „Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut“.
(6) Werden von der zuständigen Stelle des Herkunftsmitgliedstaats die in Absatz 3 Satz 1 genannten
Bescheinigungen nicht ausgestellt oder die nach Absatz 3 Satz 2 oder Satz 3 nachgefragten
Mitteilungen innerhalb von zwei Monaten nicht gemacht, kann der Antragsteller sie durch Vorlage
einer Bescheinigung über die Abgabe einer eidesstattlichen Erklärung gegenüber der zuständigen
Behörde ersetzen.
(7) Die zuständige Behörde hat den Dienstleistungserbringer bei der erstmaligen Anzeige einer
Dienstleistungserbringung im Sinne des § 9a des Psychotherapeutengesetzes binnen eines Monats
nach Eingang der Meldung und der Begleitdokumente über das Ergebnis ihrer Nachprüfung zu
unterrichten und ihm dabei mitzuteilen, ob sie die Erbringung der Dienstleistung erlaubt oder von ihm
verlangt, eine Eignungsprüfung abzulegen. Ist der zuständigen Behörde eine Nachprüfung innerhalb
eines Monats nach Eingang der Meldung und der Begleitdokumente in besonderen Ausnahmefällen
nicht möglich, unterrichtet sie den Dienstleister innerhalb dieser Frist über die Gründe der
Verzögerung; sie hat die der Verzögerung zugrunde liegenden Schwierigkeiten binnen eines Monats
nach dieser Mitteilung zu beheben und spätestens innerhalb von zwei Monaten nach der Behebung
der der Verzögerung zugrunde liegenden Schwierigkeiten über die Dienstleistungserbringung zu
entscheiden. Erhält der Dienstleistungserbringer innerhalb der in den Sätzen 1 und 2 genannten
Fristen keine Rückmeldung der zuständigen Behörde, darf die Dienstleistung erbracht werden.
(8) Die Absätze 1 bis 7 gelten entsprechend für Drittstaatsdiplome, für deren Anerkennung sich nach
dem Recht der Europäischen Union eine Gleichstellung ergibt.
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis

§ 20 Anerkennungsregelungen für Ausbildungsnachweise aus einem Mitgliedstaat der
Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den

Europäischen Wirtschaftsraum

(1) Antragsteller, die eine Approbation als Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin oder als
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut nach § 1 Absatz 1 Satz 1 des Psychotherapeutengesetzes
beantragen und

ihre Ausbildung in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen
Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum abgeschlossen
haben oder

über einen Ausbildungsnachweis als Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten aus einem
Staat verfügen, der nicht Mitgliedstaat der Europäischen Union oder Vertragsstaat des
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum ist, der aber in einem solchen Staat
anerkannt wurde,

können zum Ausgleich von wesentlichen Unterschieden, die von der zuständigen Behörde im Rahmen
der Prüfung ihres Antrags auf Erteilung der Approbation festgestellt worden sind und nicht durch
Kenntnisse und Fähigkeiten ausgeglichen werden konnten, die die Antragsteller im Rahmen ihrer
Berufspraxis nachweisbar erworben haben, einen Anpassungslehrgang nach Absatz 2 absolvieren
oder eine Eignungsprüfung nach Absatz 3 ablegen.
(2) Der Anpassungslehrgang dient dem Ausgleich der von der zuständigen Behörde festgestellten
wesentlichen Unterschiede (Lehrgangsziel). Er wird entsprechend dem Lehrgangsziel in Form einer
theoretischen Ausbildung, einer praktischen Ausbildung, einer praktischen Tätigkeit mit theoretischer
Unterweisung, einer Selbsterfahrung oder einer Kombination der einzelnen Ausbildungsbestandteile
an Einrichtungen nach § 6 Absatz 1 des Psychotherapeutengesetzes durchgeführt. Die theoretische
Unterweisung soll durch Personen nach § 9 Absatz 1 erfolgen. Die zuständige Behörde legt die Dauer
und die Inhalte des Anpassungslehrgangs so fest, dass das Lehrgangsziel erreicht werden kann. Die
Ableistung des Anpassungslehrgangs ist durch eine Bescheinigung nach dem Muster der Anlage 5
nachzuweisen.
(3) Bei der Eignungsprüfung haben die Antragsteller nachzuweisen, dass sie über die zum Ausgleich
der von der zuständigen Behörde festgestellten wesentlichen Unterschiede erforderlichen Kenntnisse
und Fähigkeiten verfügen. Die Eignungsprüfung besteht aus einer mündlichen Prüfung. Der Prüfling
hat dabei anhand einer anonymisierten Falldarstellung, die den Anforderungen des § 7 Absatz 2
Nummer 4 entspricht und dem Prüfling zur Einarbeitung vor der Prüfung zur Verfügung gestellt wird,
nachzuweisen, dass er über das für die Tätigkeit der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten
erforderliche eingehende Wissen und Können im Sinne des § 17 Absatz 2 verfügt. Die zuständige
Behörde wählt das Vertiefungsverfahren gemäß § 8 Absatz 3 Nummer 1 des
Psychotherapeutengesetzes für die Falldarstellung, die Gegenstand der Prüfung ist, gemäß den bei
der Gleichwertigkeitsüberprüfung festgestellten wesentlichen Unterschieden aus. Die Prüfung soll
mindestens 30 Minuten und nicht länger als 60 Minuten dauern. Sie wird von zwei Prüfern, die die
Voraussetzungen nach § 9 Absatz 1 erfüllen, abgenommen und bewertet. Die Eignungsprüfung ist
erfolgreich abgeschlossen, wenn die Prüfer sie übereinstimmend mit „bestanden“ bewerten. Das
Bestehen setzt mindestens voraus, dass die Leistung des Prüflings trotz ihrer Mängel noch den
Anforderungen genügt. Kommen die Prüfer zu einer unterschiedlichen Bewertung, entscheidet der
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Vorsitzende der Prüfungskommission nach Rücksprache mit den Prüfern über das Bestehen. Die
Eignungsprüfung soll mindestens zweimal jährlich angeboten werden und darf zweimal wiederholt
werden. Über die bestandene Eignungsprüfung wird eine Bescheinigung nach dem Muster der Anlage
6 erteilt.
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis

§ 20a Anerkennungsregelungen für Ausbildungsnachweise aus einem Drittstaat

(1) Antragsteller, die über einen Ausbildungsnachweis verfügen, der in einem Drittstaat erworben
worden ist, und eine Approbation als Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin oder als Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapeut nach § 1 Absatz 1 Satz 1 des Psychotherapeutengesetzes beantragen,
können zum Ausgleich von wesentlichen Unterschieden, die von der zuständigen Behörde im Rahmen
der Prüfung ihres Antrags auf Erteilung der Approbation festgestellt worden sind und nicht durch
Kenntnisse und Fähigkeiten ausgeglichen werden konnten, die die Antragsteller im Rahmen ihrer
Berufspraxis nachweisbar erworben haben, eine Kenntnisprüfung nach Absatz 2 ablegen. Satz 1 gilt
entsprechend für Fälle nach § 2 Absatz 3 Satz 4 des Psychotherapeutengesetzes.
(2) Bei der Kenntnisprüfung haben die Antragsteller nachzuweisen, dass sie über die zur Ausübung
des Berufs des Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten erforderlichen Kenntnisse und
Fähigkeiten verfügen. Die Kenntnisprüfung besteht aus einer mündlichen Prüfung, die in zwei
Abschnitten durchgeführt wird. Sie ist erfolgreich abgeschlossen, wenn jeder der beiden Abschnitte
der mündlichen Prüfung bestanden ist.
(3) Der erste Abschnitt der mündlichen Prüfung erstreckt sich auf folgende Fächergruppen der
Anlage 1 Buchstabe A und B:

Diagnostik, Differentialdiagnostik einschließlich Testverfahren zur Abgrenzung verschiedener
Störungen mit Krankheitswert, bei denen Psychotherapie indiziert ist, psychosozial- und
entwicklungsbedingter Krisen sowie körperlich begründbarer Störungen bei Kindern und
Jugendlichen; medizinische und pharmakologische Grundkenntnisse für Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapeuten; Methoden und differentielle Indikationsstellung
wissenschaftlich anerkannter psychotherapeutischer Verfahren; Berufsethik und Berufsrecht,
medizinische und psychosoziale Versorgungssysteme, Organisationsstrukturen des
Arbeitsfeldes, Kooperation mit Ärzten und anderen Berufsgruppen,

Theorie und Praxis der Diagnostik, insbesondere Anamnese, Indikationsstellung und
Prognose, Fallkonzeptualisierung und Behandlungsplanung bei Kindern und Jugendlichen
und Einbeziehung ihrer bedeutsamen Beziehungspersonen; Rahmenbedingungen der
Psychotherapie, Behandlungssetting, Einleitung und Beendigung der Behandlung
insbesondere im Hinblick auf bestehende Abhängigkeit von Beziehungspersonen;
Behandlungskonzepte und -techniken sowie deren Anwendung in der Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapie.

Der erste Abschnitt der mündlichen Prüfung soll für den einzelnen Prüfling mindestens 30 und nicht
länger als 60 Minuten dauern. Er wird von zwei Prüfern, die die Voraussetzungen nach § 9 Absatz 1
erfüllen, abgenommen und bewertet. Er ist erfolgreich abgeschlossen, wenn die Prüfer in einer
Gesamtbetrachtung jede der Fächergruppen nach Satz 1 Nummer 1 und 2 übereinstimmend mit
„bestanden“ bewerten. § 20 Absatz 3 Satz 8 gilt entsprechend. Kommen die Prüfer zu einer
unterschiedlichen Bewertung, entscheidet der Vorsitzende der Prüfungskommission nach
Rücksprache mit den Prüfern über das Bestehen.
(4) Für den zweiten Abschnitt der mündlichen Prüfung gilt § 20 Absatz 3 Satz 3 bis 9 entsprechend.
(5) Die Kenntnisprüfung soll mindestens zweimal jährlich angeboten werden und darf in jeder
Fächergruppe des ersten Abschnitts der mündlichen Prüfung, die nicht bestanden wurde, sowie im
zweiten Abschnitt der mündlichen Prüfung zweimal wiederholt werden.
(6) Über die bestandene Kenntnisprüfung wird eine Bescheinigung nach dem Muster der Anlage 7
erteilt.
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis

§ 20b Fristen, Bescheide, Durchführungsbestimmungen

(1) Die zuständige Behörde hat über Anträge auf Erteilung einer Approbation als Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapeutin oder Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut nach § 1 Absatz 1
Satz 1 des Psychotherapeutengesetzes in Verbindung mit § 2 Absatz 2, 3 oder Absatz 3a des
Psychotherapeutengesetzes kurzfristig, spätestens vier Monate, nach Vorlage der Unterlagen nach §
19 zu entscheiden.
(2) Über die Feststellung wesentlicher Unterschiede, die zur Auferlegung einer Kenntnisprüfung, eines
Anpassungslehrgangs oder einer Eignungsprüfung führen, ist den Antragstellern ein
rechtsmittelfähiger Bescheid zu erteilen, der folgende Angaben enthält:

das Niveau der in Deutschland verlangten Qualifikation und das Niveau der von den
Antragstellern vorgelegten Qualifikation gemäß der Klassifizierung in Artikel 11 der Richtlinie
2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 über die
Anerkennung von Berufsqualifikationen (ABl. L 255 vom 30.9.2005, S. 22, L 271 vom
16.10.2007, S. 18) in der jeweils geltenden Fassung,
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2.

3.

4.

a)

b)

c)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

die Themenbereiche oder Ausbildungsbestandteile, bei denen wesentliche Unterschiede
festgestellt wurden,

eine inhaltliche Erläuterung der wesentlichen Unterschiede sowie die Begründung, warum
diese dazu führen, dass die Antragsteller nicht in ausreichender Form über die in
Deutschland zur Ausübung des Berufs der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten
notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen, und

eine Begründung, warum die wesentlichen Unterschiede nicht durch Kenntnisse und
Fähigkeiten ausgeglichen werden konnten, die die Antragsteller im Rahmen ihrer
nachgewiesenen Berufspraxis oder durch lebenslanges Lernen im Sinne des § 2 Absatz 2
Satz 7 des Psychotherapeutengesetzes erworben haben.

(3) Die Eignungsprüfung nach § 20 Absatz 3 und die Kenntnisprüfung nach § 20a Absatz 2 finden in
Form einer staatlichen Prüfung vor einer staatlichen Prüfungskommission statt. Die Länder können zur
Durchführung der Prüfungen die regulären Prüfungstermine der staatlichen Prüfung nach § 8 Absatz 1
nutzen; sie haben dabei sicherzustellen, dass die Antragsteller die Prüfungen innerhalb von sechs
Monaten nach der Entscheidung nach Absatz 1 ablegen können. Soweit in diesem Abschnitt nichts
anderes bestimmt ist, gelten die §§ 10, 13 bis 15 für die Durchführung der Prüfungen nach Satz 1
entsprechend.
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis

§ 20c Erlaubnis nach § 4 Absatz 1 Satz 1 des Psychotherapeutengesetzes

(1) Der Antrag auf Erteilung einer befristeten Erlaubnis zur Berufsausübung nach § 4 Absatz 1 Satz 1
des Psychotherapeutengesetzes ist an die nach § 10 Absatz 1 Satz 2 des
Psychotherapeutengesetzes zuständige Behörde des Landes zu richten. Beantragen die Antragsteller
erstmalig die Erteilung der Erlaubnis, haben sie dem Antrag folgende Unterlagen beizufügen:

einen Identitätsnachweis,

eine tabellarische Aufstellung der absolvierten Ausbildungsgänge und der ausgeübten
Erwerbstätigkeiten,

eine amtlich beglaubigte Kopie der Bescheinigung über eine abgeschlossene Ausbildung als
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut sowie gegebenenfalls der Bescheinigung über die
von den Antragstellern erworbene Berufserfahrung,

eine Erklärung, wo und in welcher Weise die Antragsteller den Beruf des Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapeuten in Deutschland ausüben wollen,

soweit vorhanden, den Bescheid nach § 2 Absatz 3 Satz 2 des Psychotherapeutengesetzes
und die Niederschrift über die staatliche Kenntnisprüfung nach § 20a Absatz 2,

die folgenden Unterlagen:

ein amtliches inländisches Führungszeugnis,

die Unterlagen, die von den zuständigen Behörden des Herkunftsstaats ausgestellt
wurden und belegen, dass die Antragsteller sich nicht eines Verhaltens schuldig
gemacht haben, aus denen sich ihre Unwürdigkeit oder Unzuverlässigkeit zur
Ausübung des Berufs des Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten ergibt, oder,

wenn im Herkunftsstaat die Unterlagen nach Buchstabe b nicht ausgestellt werden,
eine eidesstattliche Erklärung oder in den Staaten, in denen es keine eidesstattliche
Erklärung gibt, eine feierliche Erklärung, die die betreffenden Personen im
Herkunftsstaat oder im Inland vor einer zuständigen Justiz- oder
Verwaltungsbehörde oder gegebenenfalls vor einem Notar oder einer entsprechend
bevollmächtigten Berufsorganisation, die eine diese eidesstattliche oder feierliche
Erklärung bestätigende Bescheinigung ausstellt, abgegeben haben,

eine im Inland ausgestellte ärztliche Bescheinigung, aus der hervorgeht, dass die
Antragsteller nicht in gesundheitlicher Hinsicht zur Ausübung des Berufs ungeeignet sind;
soweit sich der Wohnsitz der Antragsteller nicht im Inland befindet, kann ein entsprechender
Nachweis, der im Herkunftsstaat gefordert wird, vorgelegt werden oder, wenn im
Herkunftsstaat kein derartiger Nachweis gefordert wird, eine von einer zuständigen Behörde
des Herkunftsstaats ausgestellte Bescheinigung,

soweit vorhanden, Nachweise über die Kenntnisse der deutschen Sprache, die der
zuständigen Behörde eine Beurteilung darüber erlauben, in welchem Umfang die
Antragsteller über die zur Ausübung des Berufs des Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapeuten erforderlichen Sprachkenntnisse verfügen.

Die Nachweise nach Satz 2 Nummer 6 und 7 dürfen bei ihrer Vorlage nicht älter als drei Monate sein.
Beantragen die Antragsteller die Verlängerung der Erlaubnis, haben sie dem Antrag die zuletzt erteilte
Erlaubnis, falls diese von einer anderen Behörde ausgestellt wurde, sowie die Unterlagen nach Satz 2
Nummer 6 und 7 erneut beizufügen. Haben die zuständigen Behörden berechtigte Zweifel an der
Authentizität der in dem jeweiligen Herkunftsstaat ausgestellten Bescheinigungen und
Ausbildungsnachweise, können sie von den zuständigen Behörden des Herkunftsstaats eine
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1.

2.

Bestätigung der Authentizität dieser Bescheinigungen und Nachweise verlangen. § 19 Absatz 2 und 3
gilt entsprechend.
(2) Über den Antrag ist kurzfristig, spätestens drei Monate nach Vorlage der nach Absatz 1 von den
Antragstellern vorzulegenden Unterlagen, zu entscheiden. Die zuständige Behörde bestätigt dem
Antragsteller binnen eines Monats nach Eingang des Antrags den Antragseingang und den Empfang
der Unterlagen und teilt ihm mit, welche Unterlagen fehlen. Ist zur Beurteilung der Frage, ob die vom
Antragsteller nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 vorgelegten Unterlagen den Abschluss der Ausbildung
im Herkunftsstaat belegen, eine Auskunft von der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen oder
von vergleichbaren Einrichtungen erforderlich, so teilt die Behörde dies dem Antragsteller ebenfalls
mit. In den Fällen des Satzes 3 ist der Ablauf der Frist nach Satz 1 bis zum Vorliegen der Antwort auf
die Anfrage der Behörde gehemmt. Gleiches gilt bis zum Vorliegen einer Bestätigung der Authentizität
durch die Behörde des Herkunftsstaats gemäß Absatz 1 Satz 5.
(3) Die zuständige Behörde hat den Ausbildungsstand der Antragsteller einschließlich der
nachgewiesenen einschlägigen Berufserfahrung bei der Entscheidung über die Erteilung der Erlaubnis
zu berücksichtigen und prüft auf dieser Grundlage ihre fachliche Eignung für die beabsichtigte
Tätigkeit in der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie. Soweit die Antragsteller bereits einen Antrag
auf Erteilung der Approbation gestellt haben, zieht die zuständige Behörde die Feststellungen des
Bescheides nach § 2 Absatz 3 Satz 2 des Psychotherapeutengesetzes und, soweit vorhanden, der
Niederschrift über die staatliche Kenntnisprüfung nach § 20a Absatz 2 bei. Ein bereits begonnenes
oder noch nicht nach § 2 Absatz 3 des Psychotherapeutengesetzes mit einer Anerkennung
abgeschlossenes Approbationsverfahren steht der Erteilung der Erlaubnis nicht entgegen.
(4) Die zuständige Behörde versieht die Erlaubnis mit den Einschränkungen und
Nebenbestimmungen, die erforderlich sind, um unter Berücksichtigung des nach Absatz 3 bewerteten
Ausbildungsstandes der Antragsteller, ihrer Kenntnisse der deutschen Sprache und ihrer
gesundheitlichen Eignung eine Gefährdung der öffentlichen Gesundheit auszuschließen. Wenn die
Gefährdung der öffentlichen Gesundheit durch Einschränkungen und Nebenbestimmungen nicht
ausgeschlossen werden kann, ist die Erlaubnis zu versagen. Die Erlaubnis ist ebenfalls zu versagen,
wenn die Voraussetzungen nach § 2 Absatz 1 Nummer 3 des Psychotherapeutengesetzes nicht
vorliegen.
(5) Die Erlaubnis kann bei ihrer erstmaligen Erteilung nur dann auf weniger als drei Jahre befristet
werden, wenn im Einzelfall die mit der Erlaubnis versehenen Einschränkungen und
Nebenbestimmungen oder die von den Antragstellern beabsichtigte Berufstätigkeit dies erfordern.
(6) Soweit die Geltung der Erlaubnis auf ein Land beschränkt wird und die Tätigkeit einen Einsatz in
mehr als einem Land erfordert, hat die zuständige Behörde die Erlaubnis mit dem Hinweis zu
versehen, in welchen anderen Ländern die Erlaubnis gilt.
(7) Die Erlaubnis wird nach dem Muster der Anlage 8 zu dieser Verordnung ausgestellt.

Fußnote

§ 20c Abs. 1 Satz 5 Kursivdruck: In Art. 4 Nr. 3 V v. 2.8.2013 I 3005 mWv 1.1.2014 als "Hekunftsstaat"
bezeichnet.
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis

§ 20d Sonderregelungen für eine befristete Erlaubnis nach § 4 Absatz 1 Satz 4 des
Psychotherapeutengesetzes

(1) In Fällen des § 4 Absatz 1 Satz 4 des Psychotherapeutengesetzes ist dem Antrag auf Erteilung
einer befristeten Erlaubnis zur Berufsausübung nach § 4 Absatz 1 Satz 1 des
Psychotherapeutengesetzes ergänzend zu den in § 20c Absatz 1 Nummer 2 genannten Unterlagen
eine Erklärung beizufügen, aus der sich ergibt, wo und in welcher Weise die Antragsteller den Beruf
des Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten in Deutschland ausüben wollen und inwiefern sich
hieraus ein besonderes Interesse an der Erteilung der Erlaubnis ergibt.
(2) Ein besonderes Interesse im Sinne des § 4 Absatz 1 Satz 4 des Psychotherapeutengesetzes liegt
insbesondere vor, wenn die Antragsteller

die Voraussetzungen nach § 2 Absatz 1 oder 2 des Psychotherapeutengesetzes erfüllen und
§ 9a des Psychotherapeutengesetzes nicht angewendet werden kann oder

die nach Absatz 1 angestrebte Tätigkeit ausüben können, obwohl sie die Voraussetzungen
nach § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 oder Nummer 5 des Psychotherapeutengesetzes nicht
erfüllen.

(3) Erfüllen die Antragsteller nicht die Voraussetzung des § 2 Absatz 1 Nummer 2 des
Psychotherapeutengesetzes, gilt § 20c Absatz 3 entsprechend.
(4) Die zuständige Behörde versieht die Erlaubnis mit den Einschränkungen und
Nebenbestimmungen, die erforderlich sind, um unter Berücksichtigung des nach Absatz 3 bewerteten
Ausbildungsstandes der Antragsteller, ihrer Kenntnisse der deutschen Sprache und ihrer
gesundheitlichen Eignung eine Gefährdung der öffentlichen Gesundheit auszuschließen. § 20c Absatz
2, 4 Satz 2 und 3, Absatz 5, 6 und 7 gilt entsprechend.
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis
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2.2

2.3

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

1.

§ 21 Approbationsurkunde

Die Approbationsurkunde wird nach dem Muster der Anlage 4 ausgestellt. Sie ist dem Antragsteller
gegen Empfangsbekenntnis auszuhändigen oder mit Zustellungsurkunde zuzustellen.

Fünfter Abschnitt
Schlußvorschriften

Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis

§ 22 Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1999 in Kraft.
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis

Schlußformel 

Der Bundesrat hat zugestimmt.
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis

Anlage 1 (zu § 3 Abs. 1) 
Theoretische Ausbildung

(Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 1998, 3768)

A. Grundkenntnisse 200 Stunden

Entwicklungs-, sozial-, persönlichkeits- und neuropsychologische Grundlagen normalen und
abweichenden Verhaltens im Kindes- und Jugendlichenalter

Konzepte über die Entstehung, Aufrechterhaltung und den Verlauf psychischer und
psychisch mitbedingter Erkrankungen im Kindes- und Jugendlichenalter

Allgemeine und spezielle Krankheitslehren von Störungen mit Krankheitswert, bei
denen Psychotherapie indiziert ist, unter Berücksichtigung der wissenschaftlich
anerkannten Verfahren

Psychosomatische Krankheitslehre

Kinder- und jugendpsychiatrische Krankheitslehre, Psychiatrische Krankheitslehre
verschiedener Altersgruppen

Methoden und Erkenntnisse der Psychotherapieforschung unter Berücksichtigung der
Erkenntnisse der Säuglings- und Kleinkindforschung

Diagnostik und Differentialdiagnostik einschließlich Testverfahren zur Abgrenzung
verschiedener Störungen mit Krankheitswert, bei denen Psychotherapie indiziert ist,
psychosozial- und entwicklungsbedingter Krisen sowie körperlich begründbarer Störungen
bei Kindern und Jugendlichen

Besondere entwicklungs- und geschlechtsspezifische Aspekte der Persönlichkeit, der
Psychopathologie und der Methodik der Psychotherapie verschiedener Altersgruppen

Intra- und interpersonelle Aspekte psychischer und psychisch mitbedingter Störungen in
Paarbeziehungen, Familien und Gruppen

Prävention und Rehabilitation

Medizinische und pharmakologische Grundkenntnisse für Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapeuten

Methoden und differentielle Indikationsstellung wissenschaftlich anerkannter
psychotherapeutischer Verfahren

Dokumentation und Evaluation von psychotherapeutischen Behandlungsverläufen

Berufsethik und Berufsrecht,
medizinische und psychosoziale Versorgungssysteme,
Organisationsstrukturen des Arbeitsfeldes,
Kooperation mit Ärzten und anderen Berufsgruppen

Geschichte der Psychotherapie

B. Vertiefte Ausbildung 400 Stunden

Theorie und Praxis der Diagnostik, insbesondere Anamnese,
Indikationsstellung und Prognose,
Fallkonzeptualisierung und Behandlungsplanung bei Kindern und Jugendlichen unter
Einbeziehung der bedeutsamen Beziehungspersonen
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

Rahmenbedingungen der Psychotherapie, Behandlungssetting,
Einleitung und Beendigung der Behandlung insbesondere im Hinblick auf bestehende
Abhängigkeit von Beziehungspersonen

Therapiemotivation und Widerstand des Kindes oder Jugendlichen und seiner bedeutsamen
Beziehungspersonen, Entscheidungsprozesse des Therapeuten, Dynamik der Beziehungen
zwischen dem Therapeuten und dem Kind oder Jugendlichen sowie seinen Eltern oder
anderen bedeutsamen Beziehungspersonen im psychotherapeutischen Behandlungsprozeß

Behandlungskonzepte und -techniken sowie deren Anwendung in der Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapie

Behandlungstechniken bei Kurz- und Langzeittherapie von Kindern und Jugendlichen und
den bedeutsamen Beziehungspersonen

Krisenintervention bei Kindern und Jugendlichen und den bedeutsamen Beziehungspersonen

Gesprächsführung mit den Beziehungspersonen des Kindes oder Jugendlichen im Hinblick
auf deren psychische Beteiligung an der Erkrankung und im Hinblick auf deren Bedeutung für
die Herstellung und Wiederherstellung des Rahmens der Psychotherapie des Patienten

Einführung in die Säuglingsbeobachtung und in den Umgang mit Störungen der frühen Vater-
Mutter-Kind-Beziehung

Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis

Anlage 2 (zu § 1 Abs. 4)

(Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 1998, 3769 - 3770)

...................................
(Bezeichnung der Ausbildungsstätte)
 
                               Bescheinigung
             über die Teilnahme an Ausbildungsveranstaltungen
...............................................................................
(Name, Vorname)
......................  .......................................................
(Geburtsdatum)          (Geburtsort)
 
hat regelmäßig und mit Erfolg
1. an der praktischen Tätigkeit nach § 2 der Ausbildungs- und
   Prüfungsverordnung für Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten
   in der klinischen Einrichtung nach § 2 Abs. 2 Nr. 1 ........................
   in der Zeit
   vom ............    bis ............   , vom ...........     bis ..........,
   vom ............    bis ............   , vom ............    bis ..........,
   vom ............    bis ............   , vom ............    bis ..........,
   vom ............    bis ............   , vom ............    bis ..........,
   teilgenommen und dabei ................................ Stunden abgeleistet,
   in der ambulanten Einrichtung nach § 2 Abs. 2 Satz 3 .......................
   in der Zeit
   vom ............    bis ............   , vom ............    bis ..........,
   vom ............    bis ............   , vom ............    bis ..........,
   teilgenommen und dabei ................................. Stunden abgeleistet
   sowie
   in der Einrichtung nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 ...................................
   in der Zeit
   vom ............    bis ............   , vom ............    bis ..........,
   vom ............    bis ............   , vom ............    bis ..........,
   teilgenommen und dabei ................................ Stunden abgeleistet.
   Er/Sie*) erfüllt die Anforderungen des § 2 Abs. 3;
2. an der theoretischen Ausbildung nach § 3 der Ausbildungs- und
   Prüfungsverordnung für Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten
   mit den dazu vorgeschriebenen Veranstaltungen
   im Umfang von ........................................ Stunden teilgenommen;
3. an der praktischen Ausbildung nach § 4 der Ausbildungs- und
   Prüfungsverordnung für Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten
   mit
   .......... Behandlungsstunden und
   .......... Supervisionsstunden, davon ........... Stunden Einzelsupervision,
   bei den Supervisoren
   .............................
   (Name)
   .............................
   (Name)
   .............................
   (Name)
   teilgenommen und
   ........... schriftliche Falldarstellungen über eigene Patientenbehandlungen
   vorgelegt;
4. an der Selbsterfahrung nach § 5 der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung
   für Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten
   mit
   .......... Stunden
   bei dem Selbsterfahrungsleiter/der Selbsterfahrungsleiterin*)
   ..............................
   (Name)
   teilgenommen.
   Er/Sie*) hat die vorgeschriebene Mindeststundenzahl von 4.200 Stunden
   erreicht.
   Die Ausbildung ist - nicht - über die nach § 6 Abs. 1 der Ausbildungs- und
   Prüfungsverordnung für Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten
   zulässigen Fehlzeiten hinaus -
   um .................... Tage*) - unterbrochen worden.
 
   Siegel oder Stempel
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                             ......................, den ......................
                             (Ort)                       (Datum)
                             ..................................................
                             Unterschrift(en) der Leitung der Ausbildungsstätte
----------
*) Nichtzutreffendes streichen. 

Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis

Anlage 3 (zu § 12 Abs. 2)

(Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 1998, 3771)

....................
(Zuständige Behörde)
                                    Zeugnis
  über die staatliche Prüfung für Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten
...............................................................................
(Name, Vorname - gegebenenfalls abweichender Geburtsname)
....................  .........................................................
(Geburtsdatum)        (Geburtsort)
...............................................................................
(vertiefte Ausbildung in)
 
hat den schriftlichen Teil der staatlichen Prüfung
am .................................... in ....................................
mit der Note ..................................
und den mündlichen Teil der staatlichen Prüfung
am .................................... in ....................................
mit der Note .................................. abgelegt.
 
Er/Sie hat die staatliche Prüfung für Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapeuten
mit der Gesamtnote ".........." (.......... Zahlenwert) bestanden.
 
Siegel                                     ..............., den ...............
                                           (Ort)                (Datum)
                                           ....................................
                                           (Unterschrift) 

Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis

Anlage 3a (zu § 19 Absatz 3a)
Erlaubnis nach § 4 Absatz 2a des Psychotherapeutengesetzes

(Fundstelle: BGBl. I 2016, 895)

Herrn/Frau ..........
(Vorname, Familienname – gegebenenfalls abweichender Geburtsname)
geboren am .......... in ....................
wird gemäß § 4 Absatz 2a des Psychotherapeutengesetzes die Erlaubnis zur partiellen Ausübung des
Berufs des Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten erteilt.
Die Ausübung der Tätigkeit beschränkt sich auf folgende Tätigkeiten und Beschäftigungsstellen:
..........
..........
..........
Siegel
.........., den ..........
......................
(Unterschrift)
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis

Anlage 4 (zu § 21)

(Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 1998, 3772)

                         Approbationsurkunde
Herr/Frau .....................................................................
          (Vorname, Name - gegebenenfalls abweichender Geburtsname)
geboren am .................... in ............................................
erfüllt die Voraussetzungen des Psychotherapeutengesetzes.
 
Mit Wirkung vom heutigen Tage wird ihm/ihr die
 
                           Approbation als
         Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut/Kinder- und
                     Jugendlichenpsychotherapeutin
erteilt.
 
Die Approbation berechtigt den Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten/die
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin zur Ausübung der heilkundlichen
Psychotherapie im Sinne des § 1 Abs. 3 Satz 1 in Verbindung mit Abs. 2 des
Psychotherapeutengesetzes.
 
Siegel                                     ..............., den ...............
                                           (Ort)                (Datum)
                                           ....................................
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                                           (Unterschrift) 

Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis

Anlage 5 (zu § 20 Absatz 2)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .
 

(Bezeichnung der Einrichtung)

Bescheinigung
über die Teilnahme am Anpassungslehrgang

Name, Vorname

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Geburtsdatum Geburtsort

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .

hat in der Zeit vom . . . . . . . . . .  bis . . . . . . . . . .  regelmäßig und mit Erfolg an dem nach § 20
Absatz 2
der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten von der
zuständigen Behörde vorgeschriebenen Anpassungslehrgang teilgenommen.

Ort, Datum  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Stempel)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Unterschrift(en) der Einrichtung  
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis

Anlage 6 (zu § 20 Absatz 3)

Die/der Vorsitzende
der Prüfungskommission

Bescheinigung
über die staatliche Eignungsprüfung

für

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Name, Vorname

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Geburtsdatum Geburtsort

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . .

hat am . . . . . . . . . . die staatliche Eignungsprüfung nach § 20 Absatz 3 der Ausbildungs- und
Prüfungsverordnung für Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten bestanden.

Ort, Datum  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . .
(Siegel)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . .
 

(Unterschrift(en) der/des Vorsitzenden der Prüfungskommission)
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis

Anlage 7 (zu § 20a Absatz 6)

Die/der Vorsitzende
der Prüfungskommission

Bescheinigung
über die staatliche Kenntnisprüfung

für

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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*

zum Seitenanfang Seite ausdrucken

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Name, Vorname

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Geburtsdatum Geburtsort

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .

hat am . . . . . . . . . .  die staatliche Kenntnisprüfung nach § 20a Absatz 2 der Ausbildungs- und
Prüfungsverordnung für Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten bestanden.

Ort, Datum  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Siegel)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

(Unterschrift(en) der/des Vorsitzenden der Prüfungskommission)
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis

Anlage 8 (zu § 20c Absatz 7)
Erlaubnis nach § 4 Absatz 1 des Psychotherapeutengesetzes

Herrn/Frau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Vorname, Familienname – gegebenenfalls abweichender Geburtsname)

geboren am . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .

wird gemäß § 4 Absatz 1 des Psychotherapeutengesetzes die befristete Erlaubnis zur Ausübung des
Berufs des Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapeuten in/an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

für die Zeit vom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .

bis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . widerruflich erteilt.

Beschränkungen und Nebenbestimmungen:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Die Erlaubnis umfasst zudem die Tätigkeit im Land . . . . . . . . . . /in den Ländern . . . . . . . . . .
/bundesweite
Tätigkeit* als . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                                                            Siegel  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , den . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 

(Unterschrift)  

Nicht Zutreffendes streichen.

Datenschutz
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